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Sitzung des Gemeinderats Lufingen Protokoll Nr. 5 vom Mittwoch, 15. April 2026 

 

 

54 00.30 Stellungnahmen, Vernehmlassungen 
Beschluss des Kantonsrats vom 2. März 2026 betreffend Än-
derung des Lehrpersonalgesetzes (LPG), Anpassung neu de-
finierter Berufsauftrag; Ergreifung des Gemeindereferendums 

 
Ausgangslage 

An der Sitzung vom 2. März 2026 beschloss der Kantonsrat die Änderung des Lehrperso-

nalgesetzes (Anpassung neu definierter Berufsauftrag, Vorlage 5966) und unterstellte die 

Änderung dem fakultativen Referendum. Da dieser Beschluss mit grossen finanziellen 

Auswirkungen für alle Gemeinden verbunden ist, wird dagegen das Gemeindereferendum 

ergriffen. 

Falls das Gemeindereferendum zustande kommt, wird die Direktion der Justiz und des In-

nern eine Verfügung erlassen, gegen die rekurriert werden kann. Gegen diesen «vorgela-

gerten» Beschluss der Gemeinde steht kein Rechtsmittel zur Verfügung. 

Verfahren zur Einreichung des Gemeindereferendums 

Gemäss Art. 33 Abs. 2 lit. b KV können 12 politische Gemeinden das Gemeindereferendum 

ergreifen und eine Volksabstimmung verlangen. Die Volksabstimmung muss innert 60 Ta-

gen nach der amtlichen Veröffentlichung des Kantonsratsbeschlusses schriftlich verlangt 

werden (Abs. 3). Laut Abs. 4 bestimmen die Gemeinden, welches Organ das Gemeindere-

ferendum ergreifen kann. In der Kantonsverfassung sind bezüglich des Gemeindereferen-

dums keine weitergehenden Verfahrensvorschriften enthalten. Die Befugnis zur Unterstüt-

zung des Gemeindereferendums obliegt gemäss Art. 18 der Gemeindeordnung der Ge-

meinde Lufingen vom 26. September 2021 dem Gemeinderat. Der Kantonsratsbeschluss 

wurde am 6. März 2026 im kantonalen Amtsblatt publiziert. Die Frist zur Einreichung des 

Gemeindereferendums endigt demzufolge am 5. Mai 2026. Der Beschluss des Gemeinde-

rates ist innert dieser Frist der Direktion der Justiz und des Innern des Kantons Zürich mit-

zuteilen.  

Erwägungen 

Für ein Ergreifen des Gemeindereferendums sprechen im Wesentlichen die folgenden 

Gründe: 

Die den Zürcher Gemeinden anfallenden Kosten für die Volksschule sind seit Jahrzehnten 

stark steigend. So haben sich die Kosten pro Schülerin und Schüler in den vergangenen 

rund 20 Jahren praktisch verdoppelt.  Der Kantonsrat hat den Vorschlag des Regierungsra-

tes in entscheidenden Punkten abgeändert, so dass anstelle der beantragten Mehrkosten 

für Kanton und Gemeinden von rund 25 Mio. nun 83 Mio.  pro Jahr resultieren, was bei den 

Gemeinden aufgrund des Kostenschlüssels mit Mehrkosten von 67.3 Mio. pro Jahr verbun-

den wäre. 



 

 

Die vom Kantonsrat verabschiedete Gesetzesänderung überstrapaziert die finanzpoliti-

schen Möglichkeiten der Gemeinde, auch wenn der Druck in der Volksschule aufgrund der 

zahlreichen Herausforderungen anerkannt wird. Die Mehrbelastung, welche die vorge-

schlagenen Neuerungen für die Gemeinde nach sich ziehen würden, ist finanziell nicht 

mehr tragbar.  

Die vorliegende Gesetzesänderung zeigt auf, dass die Möglichkeiten der Gemeinden zur 

Einflussnahme auf die Kostenentwicklung in der Volksschule gering sind, da die Rechtset-

zung in der Kompetenz des Kantons liegt, obwohl der Kostenschlüssel für die Besoldung 

der Lehrpersonen im Volksschulbereich gemäss § 61 des Volksschulgesetzes zu 80 Pro-

zent bei den Gemeinden und lediglich zu 20 Prozent beim Kanton liegt. Dadurch wird das 

anzustrebende Äquivalenzprinzip, das gerade im Volksschulbereich mit den stark wach-

senden Kosten wichtig wäre, verletzt. Auch aufgrund der enormen Diskrepanz zwischen 

Rechtsetzungsbefugnissen und Finanzierungspflichten in diesem Aufgabenbereich können 

Kostensteigerungen in diesem Bereich nicht mehr hingenommen werden.  

Der Kanton und die Gemeinden sind gemäss Art. 124 Abs. 2 der Kantonsverfassung bei 

der Aufgaben- und Finanzplanung dazu angehalten, die Steuerquote nicht ansteigen zu 

lassen. Mit dieser Änderung des Lehrpersonalgesetzes ist die Gefahr, den kommunalen 

Steuerfuss um mehrere Prozentpunkte anheben zu müssen, hoch, da Einsparungen im 

Gemeindebudget in dieser Grössenordnung sehr schwierig zu realisieren sind. Die Bevölke-

rung ist damit in die Entscheidungsfindung zur erwähnten Änderung des Lehrpersonalge-

setzes einzubeziehen. 

B e s c h l u s s: 

1. Das Gemeindereferendum gegen den Beschluss des Kantonsrates vom 2. März 2026 

über die Änderung des Lehrpersonalgesetzes (LPG), Anpassung des neu definierten 

Berufsauftrags (Vorlage 5966), wird im Sinne der vorstehenden Erwägungen ergriffen, 

und es wird verlangt, dass der genannte Beschluss des Kantonsrates dem Volk zur 

Abstimmung unterbreitet wird.  

2. Die Abteilung Präsidiales wird mit der amtlichen Publikation des Beschlusses beauf-

tragt. 

3. Mitteilung durch Protokollauszug an: 

a) Direktion der Justiz des Innern des Kantons Zürich, Neumühlequai 10, 8090 Zürich 

b) Verband der Gemeindepräsidenten des Kantons Zürich, Hirschengraben 20, 8001 

Zürich 

4. Mitteilung per E-Mail an: 

a) Primarschulpflege 

b) Gemeindepräsidentin  

c) Gemeindeschreiberin 

 

Für richtigen Auszug aus dem Protokoll 

 

NAMENS DES GEMEINDERATES 

 
 
 

Yvonne Dorenkamp 
Gemeindepräsidentin 

Yasmin Wiederkehr 
Gemeindeschreiberin 

Versandt am: 20.04.2026  
 


